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Pädagogische Rundschau.
sZlus der Vogelperspektive.)

Zürich. Die Altkatholiken hatten den 29. ihren Tag. Sie wollen scheints
ein „Lehrmittel zum Gebrauch der biblischen Geschichte" und eine „dokumentierte
Geschichte der christlich-katholischen Kirche der Schweiz" herausgegeben. Das kann
nett werden.

Schwyz. Lehrer Bruhin von Wangen, eine junge, hoffnungsvolle Kraft,
kam auf dem Wege der Berufung als Musterlehrer nach Rilkenbach. — (Spezielle
Gratulation! Die Red.)

Aargau. Das Bezirksgericht verurteilte einen Bürgerschüler von Vill-
wergen wegen Störung des Unterrichts und Bedrohung der Schulpflege zu acht

Tagen Gefängnis, verschärft durch schmale Kost je am dritten Tage und zur
Bezahlung sämtlicher Kosten.

Solothurn. Ölten wählte unter vielen Bewerbern einen Juden, I)r.
Alexander Ehrenfeld, als Bezirkslehrer. S'wird immer besser.

Die Schulhehörde Grenchen gelangt in einem Zirkulare an die Arbeit-
geber mit der Bitte, doch ja die rekrutenschulpflichtigen Jungen ihres Geschäftes

zum fleißigen Besuche der sog. Rekrutenschule zu veranlassen.

St. Kalken. 34 Lehramtskandidaten erhielten das provisorische Lehrer-
patent für 2 Jahre, — von denen 19 bereits Anstellung haben.

6 Abiturienten des Lehramtskurses der Kantonsschule erhielten nach bestan-
dener Prüfung ein 3-jährigcs Patent als Sekundar-Lehrer.

21 Lehrer und Lehrerinnen erhielten das definitive Lehrerpatent, ebenso
3 Sek. Lehrer.

Deutschland. Der katholische Lehrerverein Ruhrort erläßt einen Aufruf
an seine Mitglieder, es „als Ehrenpflicht zu erachten, das katholische Lehrerorgan
zu abonnieren." Leser, merkst was'

Laut Bekanntmachung des preußischen Unterrichtsministers darf ein Semi-
narist nur dann aus dem Seminar verwiesen werden, wenn „sich derselbe durch
sein Betragen der Aufnahme in den Lehrerstand unwürdig gezeigt hat."

An der Landwirtschaftsschule in Hildesheim werden behufs sachlicher und
methodischer Vorbildung geeigneter Lehrer zur Erteilung eines zweckmäßigen
Unterrichts in ländlichen Fortbildungsschulen besondere Unterrichtskurse abge-
halten.

Der Leipziger Lehrerverein nahm einstimmig die These an, daß nur „ein
Druckalphabet und ein Schreibalphabet gelehrt werde" und will erstreben, daß
dies eine nur das sog. lateinische Schreib- und Druckalphabet sei. Hm!

Hessen. Bischof vr. .Haffner dringt in einem Hirtenbriefe allen Ernstes
darauf, die Kinder mit dem 12. und nicht erst mit dem 14. Lebensjahre zur
ersten hl. Kommunion gehen zu lassen.

Die Zahl der katholischen Schulkinder macht 3v°/o aus. Lehrer sind aber
aus dem Lehrerseminar auf 94 nur 13 katholische ausgetreten.

Heilbronn. Der Gemeinderat beschloß Aufhebung des Schulgeldes, hie-
gegen erhoben 17 Staatsschullehrer lt. „Deutsche Lehrerztg." Protest, weil eine
solche Aufhebung „dem Ansehen der Schule schade".

Sachsen. Aus dem 1409 Einwohner zählenden Dorfe Grumbach stammen
65 augenblicklich im Königreiche Sachsen im Amte stehende Lehrer.

Oesterreich. Vorarlberg, Böhmen, Nieder- und Oberösterreich und Mähren
haben 7°/», Kärnthen 29, Krain 33,4, Graz 39, Jstrien 65, Galizien 68, Bu-
kowina 79 und Dalmatien 82°/» Analphabeten.
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Schweden. Das neue Schulgesetz setzt die Schulpflicht vom 7.—14. Jahre
fest. -Irland. Bei den letzten Volksschulprüfungen in den konfessionslosen
Staatsschulen bestanden 59°/», in den katholischen Konfessionsschulen aber 89°/»
der Schüler die Prüfung. Ist eigentümlich!

Kolkand. Am 1. Januar 1897 besuchten 69,999 Kinder keinen Schul-
unterricht. Nun ist der Schulbesuch vom 6. —13. Jahre obligatorisch.

Pädagogische Litteratur und Lehrmittel.
1. Katholisches Gesangbiichlein von Bonìfaz Graf 0. 8. 9. Verlagsanstalt

Bcnziger und Co. 4.. (4 Einsicdeln. geb. 50 Rp.
Das praktisch wertvolle Büchlein umsaßt 94 Seiten mit 49 gehörsälligen Liedern

und einem Gebetsanhange. Die Lieder beschlagen Fasten-, Oster- und Weihnachtszeit, ferner
sind es Marien-, Aloysius-, Sakraments- und Herz-Jesu-Lieder, alle ziemlich bekannter,
tonfälliger und durchaus würdiger Natur. Auch die Stations-Andacht ist in gefälliger
Melodie beigesetzt. Der Gebetsanhang reicht für das Andachts-Bedürfnis des Schul-
stndes hin.

2. Biblische Geschichte für die Unterstufe der Voltsschulen von Dr. A. Glatt
ieltcr. 39 Rp. Verlag wie sub. 1 und 3.

Enthält 3l wohlgelungene Text-Illustrationen und 15 knappe und leicht verstand-
liche Erzählungen des Alten und Neuen Testamentes. Jede Erzählung schließt mit sehr
passendem Sinnspruche ab. Treffliche Auswahl des Stoffes, knappe Fassung, leicht faßliche
Form. Das dazu gehörige „Handbuch des Lehrers" ist in der Pnulinus-Druckcrei in Trier
zu haben.

3. Katholisches Religions-Lehrbuch für höhere Voltsschule, eine Ergänzung zum
Katechismus von Pfr. L. Wpß, Erz.-Rat des Kantons Luzern. 89 Rp.

Das vorliegende Buch ist vor wenigenMonaten in 1. Austage erschienen und in den

„Grünen" eingehend in Lmaliger Rezension besprochen worden. Die 2. Auflage bietet jene
Verbesserungen, die eine ernsthaste Kritik etwa gewünscht. Wir empfehlen das vorzügliche
Werkchen den Vorständen unserer Gesellen- und Jüuglingsvereine recht warm Es ist ae-

eignet, für unsere heilige Religion zu erwärmen, in derselben zu stärken und ausrecht zu
erhalten. Der Preis ist enorm niedrig bei vorzüglicher Ausstattung 01. b'rei.

4. Die Biblische Geschichte der katholischen Volksschule von R. Golteslebe».
i Bd. Unterstufe. 2. Auflage. Verlag von Schöningh, Pndcrborn geb. 2 -L. 45 A

Gotteslebeu bietet ein „Handbuch" im Anschluß an die von Mey und Dr. Knecht
neu bearbeiteten Schustcr'schen Biblischen Geschichten mit methodischer Anleitung und vielen
P'ehrproben; er geht also zugleich theoretisch und praktisch vor. Der Band enthält 2 Teile,
i. die Grundlegung, weiche die Theorie darbietet, und 2. die Ausführung, welche
die entwickelte Theorie auf die einzelnen Nummern der biblischen Geschichte anwendet und

zwar nach dem Schema, das im I. Teile die methodische Behandlung aufführt. Ein neues

Element ist dabei die „Vorbereitung" des kindlichen Fassurr svermögens auf die neue Dar-
luetung Nehmen wir ein Beispiel- die Flucht nach Ägypten. Unter 4 und U
imdet sich der Kommentaraparat, der 2. gilt dem Schüler und der erste nur dem Lehrer,
dem er Bemerkungen über die Bedeutung der Erzählung für die Heilsgeschichte, metho-
dische und sachliche Winke erteilt, so daß hier alles gedrängt bei einander, was sür Infor-
maiionszwecke notwendig ist. Daran reiht sich die Erzählung in Kürze, und endlich folgt-
Erläuterung, Auslegung und Anwendung.

Das Buch ist vorzüglich, katechetisch wohl meisterhaft, leicht faßlich und nach jeder

Richtung praktisch. Gottesleben verdient alle Beachtung. — t —
ö. Pädagogische Chrestomathie von Schulrat Fr. W. Bürget. 3 Auflage. Verleg

-on Schöningh, Paderborn.
Bürge! ist als Direktor am Lehrer-Seminar zu Boppard und als bekannter päda-

logischer Schriftsteller zur Herausgabe einer „Chreüomathie" sehr geeignet. Er weiß sür

kaiholische Seminarzöglinge und zur Vorbereitung auf die Lehrprüfungen die passende

Auswahl zu treffen. Das ist auch tatsächlich in diesem Buche geschehen. Drum auch schon

die 3. Auflage, die wesentlich den frühern ähnelt, nur die neuen Sammlungen pädagogischer
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